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Um eine spätere Gestaltung der Freiräume und auch die Entsorgung des Plangebiets zu 
sichern, werden in der Textlichen Festsetzung 3.6 für Müllsammelstandorte Bereiche entwe-
der in der Nähe der Hauptgebäude oder entlang der öffentlichen Straße beschrieben.  

Für das gesamte Plangebiet werden die einzuhaltenden Abstandsflächen auf 0,5 H redu-
ziert. Hiermit kann das Wohngebiet mit verdichtetem Städtebau umgesetzt und vor allem die 
Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Zu den östlich angrenzenden Bestandsgebäuden hal-
ten die Baugrenzen einen deutlich größeren Abstand ein, so dass faktisch durch die vorge-
gebene überbaubare Grundstücksfläche mindestens die volle Gebäudehöhe als Abstands-
fläche eingehalten wird. 

Im Rahmen der Abwägung der Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung finden Anre-
gungen für zwei Baufelder im südöstlichen WA 3 Berücksichtigung.  

Hierbei handelt es sich zum einen um die geplante Bauparzelle gegenüber der Bestandsbe-
bauung Gerhart-Hauptmann-Straße 17/19 und zum anderen um die südlichste Bauparzelle 
an der Lessingstraße.  

An der städtebaulichen Gesamtkonzeption (III Vollgeschosse mit Staffelgeschoss) wird für 
beide Baufelder grundsätzlich festgehalten. Zur Optimierung des Übergangs zum vorhande-
nen Baugebiet an der Gerhart-Hauptmann-Straße wird jedoch im geplanten nördlichen Bau-
feld die östliche Baugrenze um 2,0 m zurückgenommen, so dass sich nunmehr ein Abstand 
von ca. 16 m zur Grundstücksgrenze bzw. ein Mindestabstand von ca. 21 m zur Gebäude-
außenwand der Bestandsbebauung ergibt.  

Bezüglich der zulässigen Ausgestaltung der Baukörper wird zudem festgesetzt, dass das 
Staffelgeschoss an der Ostfassade einen durchgängigen zwingenden Rücksprung von 3,0 
m aufweisen muss. Durch diese Festsetzung wird eine entsprechende Fassadengliederung 
gesichert und gleichzeitig ausgeschlossen, dass durch die Anordnung von Treppenhäusern 
und Aufzügen eine wahrnehmbare 4-geschossige Außenwand an Teilen der Ostfassade 
realisiert werden kann. Das rückspringende Maß von 3,0 m entspricht einer vollen Ge-
schosshöhe, so dass der wahrnehmbare Baukörper aus östlicher Sicht auf die unteren 3 
Vollgeschosse reduziert wird. 

Auf Grund des großen räumlichen Abstands zur Bestandsbebauung im Bereich der Theo-
dor- Heuss- Straße / Lessingstraße wird der oben beschriebene zwingende Rücksprung für 
das geplante südliche Baufeld an der Lessingstraße mit 1,50 m als ausreichend erachtet 
und entsprechend festgesetzt.  

Die aufgezeigten zeichnerische Änderungen bzw. Ergänzungen der textlichen Festsetzungen 
erfordern eine erneute öffentliche Auslegung. 

Beschränkter Bauschutzbereich des Verkehrslandeplatz Herzogenaurach 

Aufgrund der Nähe des Plangebiets zum Flugplatz Herzogenaurach besteht für den südli-
chen Bereich eine Bauhöhenbegrenzung bis maximal 366 über Normal-Null jedoch nicht 
höher als 40 m über Grund. Diese Begrenzung kann durch die festgesetzten Geschossigkei-
ten und Wandhöhen deutlich unterschritten werden.  

Für den nördlichen Bereich des Plangebiets gilt eine Bauhöhenbegrenzung bis maximal 
341 m über Normal-Null jedoch nicht höher als 15 m über Grund. Aufgrund der Festsetzun-
gen sind in diesem Bereich Gebäudehöhen bis 13,5 m möglich. Mit zusätzlichen techni-
schen Dachaufbauten / Solaranlagen können maximal 15 m erreicht werden. Die Bauhöhen-
begrenzung wird somit eingehalten.  
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rangig die Dach- und Fassadengestaltung, Einfriedungen und Müllsammelstandorte. Diese 
gestalterischen Leitideen gewährleisten die Einfügung der Bebauung in den baulichen Zu-
sammenhang sowie eine einheitliche und verträgliche Gestaltung des Stadt- und Land-
schaftsbildes im Plangebiet ohne die Baufreiheit der Bauherren zu sehr einzuschränken. 
Zum Verfahrensstand 12.01.2021 wird eine zusätzliche textliche Festsetzung zur Gestaltung 
von Dachterrassen formuliert. Durch den Ausschluss blickdichter Ausführungen erforderli-
cher Umwehrungen und Brüstungen zur Absturzsicherung und der Unzulässigkeit zur Errich-
tung von Nebenanlagen mit gebäudeähnlicher Wirkung (z. B. Außensauna, Garten- und Ge-
rätehäuschen, Wintergarten) auf den Flächen der Dachterrassen wird die Planungsintention 
von zurückspringenden Staffelgeschossen sichergestellt. 

5.3.5 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des neuen Wohngebietes kann durch Anschluss oder ggf. Erweite-
rung an die vorhandenen Anlagen und Leitungen erfolgen. 

Für den Erhalt des Ortsbildes sind Ver- und Entsorgungsleitungen unterirdisch zu verlegen. 
Um Schäden zu vermeiden sind diese mit den entsprechenden Abständen gem. DVGW-
Regelwerk zu Baumstandorten zu verlegen. 

Das Plangebiet kann durch die Versorgungsträger mit den Sparten Trink- und Löschwasser, 
Strom, Fernwärme sowie Telekommunikation versorgt werden. Ein Anschluss an das Erd-
gas-Netz ist möglich, allerdings mit erhöhtem Aufwand verbunden.  

Eine Erschließung des Plangebietes mit Telekommunikations-Infrastruktur kann durch die 
Deutsche Telekom Technik GmbH erfolgen.  

Um die genannten Sparten verlegen zu können, sind Trassen im Plangebiet freizuhalten. 
Dies wird durch die öffentlichen Verkehrsflächen sowie die Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung Fuß- und Radwege bzw. die entsprechenden Leitungsrechte sicherge-
stellt.  

Das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg weist darauf hin, dass eine Nutzung oberflächennaher 
Geothermie möglich ist. Erdwärmesonden können bis zu einer Tiefe von 75 m im nördlichen 
Teil und 65 m im südlichen Teil eingebracht werden.  

Die Abfallentsorgung ist durch den Landkreis Erlangen-Höchstadt sichergestellt. 

Die Entwässerung des Baugebiets erfolgt im Trennsystem; eine entsprechende Erschlie-
ßungsplanung wird parallel bereits erstellt (Büro GBi, Herzogenaurach). Grundsätzlich ist 
§ 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) zu beachten. Eine vollständige Versickerung der 
oberflächlich anfallenden Regenwasserabflüsse auf den Baugrundstücken ist gemäß dem 
geohydrologischen Gutachten nicht möglich. Das anfallende Oberflächenwasser wird daher 
über neu zu errichtende Regenwasserkanäle gesammelt, in zwei Regenrückhaltungen zwi-
schengespeichert und anschließend gepuffert dem Dambach zugeführt. Der Großteil der 
anfallenden Abflüsse kann im Nordosten des Baugebiets gepuffert bzw. zwischengespei-
chert werden; dazu wird das dort bestehende Regenrückhaltebecken vergrößert. Ein gerin-
ger Teil der Regenwasserabflüsse wird aus topographischen Gründen über vorhandene 
bzw. umzubauende Regenwasserkanäle in der Gerhard-Hauptmann-Straße abgeleitet und 
vor Einleitung in den Dambach in einer neu zu errichtenden, unterirdischen Speichereinrich-
tung gepuffert.  

Die Regenwasserkanäle im Baugebiet sind unterirdisch vorgesehen, da eine Ausführung als 
offene Gräben aus topographischen Gründen nicht möglich ist. 

I Festsetzungen durch Planzeichen

1 Flöche f�r Gemeinbedarf gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

Flöche f�r Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung
Hier: Soziale Zwecke

2 Art der baulichen Nutzung
   gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 - 15 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO
z.B. WA 2

3 Maä der baulichen Nutzung
   gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO

maximal zulössige Grundflöchenzahl (GRZ)z.B. 0,4

maximal zulössige Anzahl an Vollgeschossenz.B. IV

maximal zulössige Wandhühe baulicher Anlagenz.B.
WHmax

13 m

4 Bauweise, �berbaubare Grundst�cksflöche
   gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 - 23 BauNVO

Baulinie

Baugrenze

offene/abweichende Bauweise

Hausgruppen / Doppelhöuser

o/a

H D

Zuordnung Baugebiet zu
gleichnamiger Gemeinschaftsgarage
z.B. WA 2B

A / B / C

5 Flöchen f�r Stellplötze, Carports sowie Neben- und Gemeinschaftsanlagen
   gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO

Flöchen f�r Stellplötze und/oder Carports

Gemeinschaftsanlage f�r Stellplötze und/oder Carports

Gemeinschaftsgarage (Parkhaus/-deck) inklusive Zufahrten

St/Ca

GSt/Ca

GGa

Zuordnung Gemeinschaftsanlage zu
entsprechendem Baugebiet

WA 2

WA

minimal und maximal zulössige Anzahl an VollgeschossenIII-IV

Ausschlieäliche Erdgeschossnutzung
(siehe textliche Festsetzung 1.3)

Zwingender durchgöngiger R�cksprung der Ostfassade im Staffelgeschoss von
der Auäenwand des darunterliegenden Geschosses mit Angabe der Tiefe in
Meter. Dieses gilt auch f�r die Errichtung von Treppenhöusern und Aufz�gen.

1,5m
/ 3m

6 Verkehrsflöchen, Ein- und Ausfahrten, Anschlus anderer Flöchen
   an die Verkehrsflöchen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und § 9 Abs. 6 BauGB

Öffentliche Straäenverkehrsflöche

Öffentliche Verkehrsflöche mit besonderer Zweckbestimmung
Hier: Fuä- und Radweg

Öffentliche Verkehrsflöche mit besonderer Zweckbestimmung
Hier: Platzbereich

Bushaltestelle

PLATZ

F+R

H

Straäenbegrenzungslinie

Zuordnung Gemeinschaftsgarage zu
gleichnamigen Baugebiet-A / -B / -C

7 Flöchen f�r Versorgungsanlagen und Abwasserbeseitigung
   gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 und § 9 Abs. 6 BauGB

Flöchen f�r Ver- und Entsorgungsanlagen mit Zweckbestimmung

Zweckbestimmung WertstoffcontainerWertstoff

Trafo Zweckbestimmung Station f�r Strom

Zweckbestimmung Station f�r Fernwörme

Zweckbestimmung Station f�r Telekommunikation

Einrichtung / Anlage f�r Regenr�ckhaltung

8 Öffentliche Gr�nflöchen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Öffentliche Gr�nflöche

PARK Zweckbestimmung Parkanlage

NATUR-
SCHUTZ

Zweckbestimmung Extensive Gestaltung

Regen-
r�ckhaltung

Zweckbestimmung R�ckhaltung von Oberflöchenwasser

Zweckbestimmung Spielplatz

9 Flöchen f�r Maänahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
   von Boden, Natur und Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25a, 25b
   und § 9 Abs. 6 BauGB

Zweckbestimmung Straäenbegleitgr�n

Wärme

POP

keine Zu- und Ausfahrt f�r Kfz

Anpflanzung von Böumen (Wuchsklasse I, standortgebunden)

Umgrenzung von Flöchen zum Anpflanzen von Böumen, Ströuchern und
sonstigen Bepflanzungen im Wechsel mit artenreichen, extensiven Wiesen

Umgrenzung von Flöchen mit Bindungen f�r Bepflanzungen und f�r die
Erhaltung von Böumen, Ströuchern und sonstigen Bepflanzungen

Umgrenzung von Flöchen f�r Maänahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft
Hier: Ausgleichsflöche A1

Anpflanzung von Böumen (Wuchsklasse II, standortgebunden)

Anpflanzung von Böumen (Wuchsklasse I)

Anpflanzung von Böumen (Wuchsklasse II)

Anpflanzung von Ströuchern

z.B.
A1

10 Umgrenzung von Flöchen f�r bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor
     schödlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB

Abgrenzung von Flöchen f�r bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schödlichen
Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG
Hier: Lörmschutz vor Gewerbelörm

11 Gestaltung baulicher Anlagen gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO

Flachdach mit maximal zulössiger Dachneigung

Abgrenzung unterschiedlicher Art und Maä der Nutzung von Baugebieten /
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung von Gr�nflöchen

12 Sonstige Planzeichen

Abgrenzung von Flöchen f�r bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schödlichen
Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG
Hier: Maägeblicher Auäenlörmpegel (s. textliche Festsetzung 13.2)

60
59

FD
 max 5°

Ein-/ Ausfahrt Tiefgarage (TG) / Gemeinschaftsgarage (GGa)TG

II Hinweise durch Planzeichen

Bestehendes Flurst�ck mit Flurst�cksnummer

Bestehende Hühenlinie mit Angabe Hühenmeter

Bestehendes Geböude

GGa

Schutzkorridor Richtfunkverbindung
siehe textl. Hinweis Nr. 18

III Kennzeichnung und nachrichtliche

    ßbernahmen

320 m

Stadt Herzogenaurach
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Die als Gemeinschaftsgaragen festgesetzten Parkhöuser (GGa-A, -B, -C) sind mit geschlossenen
Fassaden auszuf�hren. Im Rahmen der Genehmigungsplanung sind die bisherigen Berechnungen
(IBAS-Bericht Nr. 16.8701-b01a, vom 16.04.2019) auch hinsichtlich Geböudetechnik zu
konkretisieren.

14 Gestaltung der baulichen Anlagen
   (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. Art. 81 BayBO)

Fassaden

14.1 F�r die öuäere Gestaltung der Geböude sind die Materialien Putz, Naturstein und Holz zulössig.
Glönzende Materialien sowie dunkle und grelle Fassadenfarben sind nicht zulössig. F�r die
Fassadenfarbe ist ein Hellbezugswert von mindestens 35 bis maximal 80 zu wöhlen.

14.2 Die Fassade eines Baukürpers soll farblich gleich gestaltet werden. Farbliche Akzente durch
Fassadenfarbe oder -material im Bereich von Fensterüffnungen (Loggien, Fenstern usw.) oder f�r
einzelne Geschosse sind zulössig.

14.3 Bei Geböudelöngen von �ber 30 m hat eine deutliche vertikale Gliederung der Fassade in
Fassadenabschnitte, deren Einzellönge hüchstens 10 m betragen darf, zu erfolgen. Die Gliederung
kann durch Vor- und R�ckspr�nge von mindestens 30 cm, Fassadenbegr�nung (mit mindestens
3 m Breite und Pflanzen entsprechend der Pflanzenliste in der Begr�ndung) oder durchgehende
Glaselemente (mit mindestens 1 m Breite) erfolgen.

14.4 Die R�ckwönde von Carports sind zu begr�nen; dabei sind Arten gemöä Pflanzenliste in der
Begr�ndung zu verwenden.

14.5 Fassaden der Gemeinschaftsgaragen (GGa) sind allseitig auf mindestens 70 % ihrer Lönge mit
Kletter- bzw. Rankpflanzen zu begr�nen. Der durchwurzelbare Bodenraum muss mindestens
1,0 m³ je Pflanze betragen. Die Fassadenbegr�nungen sind dauerhaft zu unterhalten.

Dachterrassen

14.6 Eine blickdichte Ausf�hrung erforderlicher Umwehrungen und Br�stungen zur Absturzsicherung ist
unzulössig. Nebenanlagen mit geböudeöhnlicher Wirkung (wie z.B. Auäensauna, Garten- und
Gerötehöuschen, Wintergarten) sowie Überdachungen sind unzulössig

Döcher

14.6 Dachflöchen der Hauptgeböude sowie der Gemeinschaftsgaragen (GGa) sind zu mindestens 50 %
mit einer extensiven Dachbegr�nung zu begr�nen. Dachterrassen und die von technischen
Dachaufbauten eingenommenen Flöchen sind von der Berechnung ausgeschlossen. Es sind
trockenheitsresistente und standorttypische Arten zu verwenden. Die Störke der Substratschicht
muss mindestens 8 cm betragen. Die Begr�nung ist dauerhaft zu erhalten. Dies ist bereits bei
Statik und Konstruktion der baulichen Anlagen zu ber�cksichtigen.

14.7 Im gesamten Plangebiet sind Anlagen zur Nutzung von Solarenergie auf den Dachflöchen der
Hauptgeböude sowie der Gemeinschaftsgaragen (GGa) zulössig; Aufstönderungen sind zulössig.
Die Dachflöchen unterhalb von Aufstönderungen sind mit einer extensiven Dachbegr�nung
auszustatten.

14.8 Technische Dachaufbauten und Aufstönderungen sind generell um das Maä ihrer Hühe �ber der
tatsöchlichen Wandhühe von der Auäenkante der Dachflöche zur�ckzusetzen. F�r technische
Dachaufbauten und Aufstönderungen von Solaranlagen ist eine Überschreitung der maximal
zulössigen Wandhühe um maximal 1,5 m zulössig.

Einfriedungen

14.9 Auäer Stacheldrahtzöunen, geschlossenen Sichtschutzelementen, Mauern und Betonwönden sind
alle Arten von Einfriedungen bis zu einer maximalen Hühe von 1,2 m in den Allgemeinen
Wohngebieten sowie von 1,5 m in der Flöche f�r Gemeinbedarf zulössig.

M�llbehölter

14.10 M�llbehölter auf privaten Grundst�cken sind einzuhausen. Die Einhausung ist in Material und
Farbe an das Hauptgeböude desselben Baugrundst�cks anzupassen. Wahlweise kann sie durch
blickdichte Strauchpflanzungen oder mit Kletterpflanzen und Rankger�sten erfolgen.

Sicherheitseinrichtungen

14.11 Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Ausleuchtung des Grundst�cks, Kriminalprövention usw. sind so
zu installieren, dass f�r die Allgemeinheit keine Gefahren oder Belöstigungen ausgehen.
Beleuchtungen sind so anzuordnen, dass f�r die umliegenden Bereiche keine Blendgefahr besteht.
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Bebauungsplan Nr. 66 „Wohngebiet In der Reuth“
Erneute öffentliche Auslegung gem. § 4a Abs. 3 BauGB

Änderungen / Ergänzungen der zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sowie der Begründung, zu denen 
Stellungnahmen eingebracht werden können. 

Auszug der Planzeichnung mit Kennzeichnung der geänderten Bereiche

Änderungen / Ergänzungen der zeichnerischen Festsetzungen in diesen Bereichen

Änderungen / Ergänzungen der textlichen Festsetzungen für den gesamten Geltungsbereich

Änderungen / Ergänzungen der Begründung
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Rücknahme 
der Baugrenze  
um 2 m


